
 
 

Kindergartenbedarfsplan 2024 bis 2028 
 
 
Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 20.11.2018 beauftragt, den Kindergar-
tenbedarfsplan jährlich fortzuschreiben. Mit dem Bedarfsplan 2024 bis 2028 erfolgt die fünfte Ak-
tualisierung seit der grundlegenden Neufassung des Bedarfsplans im Jahr 2018. 
 
1. Rechtsgrundlage  
 

Für die Betreuung von Kindern besteht ein Rechtsanspruch nach § 24 SGB VIII. Nach § 3 KiTaG sind 
die Gemeinden als öffentliche Träger der Jugendhilfe für die Durchführung dieser Aufgabe und die 
Förderung von Kindern zuständig. Damit steht die Gemeinde in der Pflicht, für ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Kindergarten- und Krippenplätze zu sorgen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen wird 
durch vielerlei Faktoren, wie bspw. die Einwohnerzahl, Geburtenentwicklung, Zuzug und Wegzug, 
bedingt. Diese Faktoren sind nachfolgend dargestellt. 
 
2. Bevölkerungsentwicklung  
 

Der nachfolgend abgebildeten Grafik liegen die statistischen Einwohnerzahlen der Gemeinde Allens-
bach bis zum Jahr 2023 zugrunde. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate pro Jahr beträgt 
rund 0,5 % pro Jahr – mit diesem Wert werden die Einwohnerzahlen ab 2024 hochgerechnet. Zur 
jährlichen Wachstumsrate kommt zudem der Einwohnerzuwachs durch Schaffung von neuem 
Wohnraum, insbesondere durch den Bezug von neuen Wohnbauprojekten hinzu.  
 
Ab den Jahren 2029/2030 kann aufgrund des höheren Durchschnittalters mit einer Stagnierung der 
Einwohnerzahl gerechnet werden. 
 

BÜRGERMEISTERAMT 
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3. Geburtenentwicklung 
 

Aufgrund der Geburten pro Jahr lässt sich der größte Anteil des Bedarfs an Kindergartenplätzen 
berechnen. Die Geburtenzahlen in Allensbach liegen jedoch starken Schwankungen. Vor allem die 
unerwartet geburtenstarken Jahre 2020, 2021 und 2022 lösen einen deutlich erkennbaren Aus-
schlag der Linie aus.  
 
Aufgrund der vorangegangen Geburtenzahlen ließ sich bisher ein durchschnittlicher Zuwachs von 
2,611 % pro Jahr prognostizieren. Somit ergibt sich für die kommenden Jahre folgendes Bild:  

 
Wie auf dem Schaubild zu sehen ist, lag der jährliche Geburtenschnitt in den Jahren 2012 bis 2019 
bei rund 55 Geburten pro Jahr. Dementsprechend ist die Gemeinde bei den damaligen Kindergar-
tenbedarfsplänen ab dem Jahr 2021 von ca. 60 Geburten pro Jahr und mit einem leichten Wachs-
tum bis ca. 65 Geburten im Jahr 2026 ausgegangen. Davon war nach den bis dato vorliegenden 
statistischen Werten rechnerisch auszugehen. 
 
In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hat sich ein ganz erheblich und vor allem kontinuierlicher An-
stieg der Geburtenzahlen auf jeweils rund 70 Geburten pro Jahr gezeigt. Dies entspricht ca. 15 Ge-
burten pro Jahr mehr als im langjährigen Durchschnitt der Vorjahre – also einem Anstieg von rund 
einem Viertel (26,7%) bzw. fast zwei Kindergartengruppen innerhalb dieser drei Jahre. 
 
Die weitere Entwicklung für Allensbach nach diesen unvorhersehbar geburtenstarken Jahrgängen 
ist nach wie vor im Detail nicht absehbar. Die Geburtenzahl im Jahr 2023 entspricht jedoch im Ver-
gleich hierzu wieder einem annehmbaren Normalwert, wie er bereits vor 2020 der Fall war. Die im 
letzten Kindergartenbedarfsplan 2023 - 2027 angenommene Tendenz, dass nach drei geburtenstar-
ken Jahren auch wieder ein Rückgang zu erwarten sein könnte, hat sich bereits 2023 mit insgesamt 
63 Geburten, und somit 10 Geburten weniger als im Vorjahr, bestätigt. 
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4. Kindergartenstandorte 
 

Die Gemeinde verfügt derzeit über sechs gemeindeeigene Kindertageseinrichtungen. Mit der Eröff-
nung des Kinderhauses Montessori in der Schulstraße im Jahr 2023, konnte ein hierunter fallendes 
wichtiges weiteres Standbein in der Kinderbetreuung geschaffen werden. Die bis dahin bereits ge-
nutzten Container im Ackerweg sind auch über die Eröffnung hinaus weiterhin –bis Ende Juni 2026– 
im Einsatz. Außerdem hat Anfang 2023 die durch Beschluss des Gemeinderates entstandene Kin-
dergartengruppe in der Grundschule Hegne eröffnet. Diese besteht hinsichtlich ihrer Unterbringung 
im Schulgebäude derzeit nur befristet bis September 2024. 
 
Abgerundet und ergänzt wird das kommunale Betreuungsangebot durch den sich in katholischer 
Trägerschaft befindliche Kindergarten St. Nikolaus sowie das Familienzentrum inkl. Kindergarten 
des Kinderschutzbundes. Im Gebäude der Grundschule Allensbach betreibt der Kinderschutzbund 
zusätzlich noch eine Krippengruppe sowie zwei Spielgruppen. Eine weitere ergänzende Säule ist das 
Angebot an Tagesbetreuungsplätzen der Tagesmütter im Kinderhaus „Flohzirkus“ (dieses wird noch 
bis Ende Juni 2024 betrieben) sowie weitere aktive Tagesmütter in privaten Räumen. 

 
Geographische Lage der Kindertagesstätten 
Aktuelle Betreuungseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren: 
(Nummerierung der Standorte für die Übersichtskarte)  
 

 (1)   Kinderhaus am Walzenberg  

 (2)   Kinderhaus am Walzenberg – Container (ehemalig Montessori) bis Juni 2026 

 (3)   Kinderhaus Kaltbrunn  

 (4)   Waldkindergarten  

 (5)   Kinderhaus St. Nikolaus  

 (6)   Krippengruppe und zwei Spielgruppen Kinderschutzbund  

 (7)   Kinderhaus Höhrenbergstraße  

 (8)   Neubau Kinderhaus Montessori (ab 2023)  

 (9)   Kinderhaus Flohzirkus (2 Tagesmütter mit insgesamt 10 Kindern) bis Juni 2024 

 (10)  Kindergartengruppe Hegne im Schulgebäude bis September 2024 
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5. Nachhaltige Ausrichtung in der Kinderbetreuung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Allensbach setzt – wie vom Gesetzgeber gewünscht – auf Trägervielfalt in der Kin-
derbetreuung sowie vielfältige Angebote verschiedenster Art. Dies lässt sich bereits aus der zuvor 
aufgeführten Übersichtskarte der einzelnen Kindergartenstandorte gut erkennen.  
 
Mit der katholischen Kirchengemeinde gibt es durch das Kinderhaus St. Nikolaus seit Jahrzehnten 
eine gute Zusammenarbeit bei der Kinderbetreuung. Auch der Kinderschutzbund etablierte durch 
den Kindergarten Höhrenberg und durch die weiteren sozialraumbezogenen Offerten des Familien-
zentrums ein wichtiges weiteres Angebot in der Gemeinde. Vorteil der Gemeinde ist, dass die Ad-
ministration und Personalverwaltung sowohl beim katholischen Kinderhaus, als auch beim Kinder-
schutzbund jeweils an diese ausgelagert ist. Gleichzeitig ist durch Verträge sichergestellt, dass die 
Plätze im Kindergartenbedarfsplan angerechnet werden können. 
 
Neben den bestehenden klassischen kommunalen Betreuungsmöglichkeiten, bietet die Gemeinde 
durch den seit 2018 eröffneten Waldkindergarten für rund 20 Kinder eine spannende Alternative. 
 
Auch mit dem Tagesmütterverein Konstanz hat die Gemeinde seit 2018 eine Kooperation, die si-
cherstellt, dass dauerhaft Tagesmütter in Allensbach ihr Angebot aufrechterhalten können. 
 
Die verschiedenen Säulen erweitern die Kinderbetreuung in Allensbach auf ein langfristig gutes Fun-
dament.  
 
Im Schuljahr 2021/2022 hat der Gemeinderat außerdem die Schulkindbetreuung mit einem neuen 
Konzept und weiteren finanziellen Mitteln ausgestattet.  
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6. Aktuelles Betreuungsangebot  
 

Krippe 1 - 2 Jahre – Stand 2023/2024 
 

Die Gemeinde hat im U3 Bereich (Krippe) aktuell insgesamt 80 Betreuungsplätze vorzuweisen. Von 
diesen 80 Betreuungsplätzen sind 50 Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) von 7:30 Uhr bis 
14:00 Uhr und 20 Plätze mit Ganztagesbetreuung (GT) an zwei Tagen von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr. 
Die Plätze der Spielgruppe des Kinderschutzbundes im Grundschulgebäude Allensbach bedienen 
nicht den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, da der Betreuungsumfang unter 15 Wochen-
stunden liegt – diese Position ist nur zur Information in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt.  
 

Durch die Eröffnung des Neubaus Kinderhaus Montessori 2023 konnten im U3-Bereich insgesamt 
20 Plätze geschaffen werden. Die bereits vorhandenen 10 U3-Plätze des ehemaligen Kindergartens 
Montessori sind aktuell im Container noch beibehalten.  

 
 

Kindergarten 3 - 6 Jahre – Stand 2023/2024 
 

Die Summe der Betreuungsplätze im Ü3 Bereich (Kindergarten) beträgt aktuell insgesamt 289. 
Diese 289 Betreuungsplätze gliedern sich in 183 VÖ-Plätze und 106 GT-Plätze. Das Ü3-Betreuungs-
angebot wurde seit 2018 um rd. 40% erhöht. 
 
Durch die Eröffnung des Neubaus Kinderhaus Montessori 2023 konnten im Ü3-Bereich insgesamt 
44 Plätze geschaffen werden. Die bereits vorhandenen 22 Ü3-Plätze des ehemaligen Kindergartens 
Montessori sind aktuell im Container noch beibehalten. Außerdem sind in diesem Jahr weitere 25 
Ü3-Plätze durch die Eröffnung der Kindergartengruppe in Hegne hinzugekommen.  
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Gesamtübersicht 2023/2024 
 

Für das aktuelle Betreuungsangebot ergibt sich somit folgende Gesamtübersicht: 

 
 
7. Entwicklung des Betreuungsangebots  
 

Die Erstellung dieses Kindergartenbedarfsplans hat die Funktion, Entwicklungen frühzeitig zu erken-
nen und ihnen – zumindest den heute bereits sicheren und absehbaren – durch rechtzeitige Maß-
nahmen entgegenzuwirken, um das Betreuungsangebot langfristig auf dem aktuell hohen Standard 
halten zu können.  
 

Krippe 1 - 2 Jahre – Ausblick 2024 bis 2028 
 

Eine Veränderung ist im Jahr 2026 erkennbar. Die Betreuung der Gruppen in den Containern im 
Ackerweg laufen seit Eröffnung des neuen Kinderhauses Montessori über das Kinderhaus am Wal-
zenberg. Die Anmietung dieser Container läuft zum 30.06.2026 aus. Eine Verlängerung der Miet-
dauer ist schon heute vom Vermieter ausgeschlossen worden. Hierdurch fallen definitiv ab dem 
01.07.2026 im U3-Bereich insgesamt 10 Plätze weg.  
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Kindergarten 3 - 6 Jahre – Ausblick 2024 bis 2028 
 

Auch im Ü3-Bereich fallen ab dem 01.07.2026 durch das Mietende der Container insgesamt 22 
Plätze weg. 
 

Zudem wäre bereits für das Jahr 2024 eine Veränderung des Betreuungsangebotes abzusehen. Die 
Kindergartengruppe im Schulgebäude Hegne ist durch den Gemeinderatsbeschuss Mitte 2022 zu-
nächst auf zwei Jahre befristet worden. Demnach würde die Kindergartengruppe in Hegne mit ins-
gesamt 25 Ü3-Plätzen zum 01.09.2024 entfallen. Da sich die Gegebenheiten an der Grundschule 
Hegne seither jedoch verändert haben, ist es denkbar, dass die Kindergartengruppe bis auf weiteres 
vorerst in den zu Verfügung gestellten Räumlichkeiten bestehen bleibt. Selbstverständlich müssten 
hierfür Abstimmungen mit der kommissarischen Rektorin sowie dem Elternbeirat geführt werden. 
Die Maßnahme ist jedoch durchaus realisierbar.  

 

Gesamtübersicht – Ausblick 2024 bis 2028 
 

In der Gesamtübersicht würde sich aus diesen beiden Entwicklungen im Vergleich zum aktuellen 
Betreuungsangebot ein Defizit von insg. 10 U3-Plätzen und 47 Ü3-Plätzen ergeben.  

 
Da die weitere Unterbringung der Kindergartengruppe in Hegne im Schulgebäude aktuell vorerst 
durchaus realistisch ist, wird dies in der weiteren Darstellung angenommen und langfristig mit 
dem Wegfall der Container gerechnet.  
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8. Bedarf an Betreuungsplätzen  
 

Der Bedarf an Betreuungsplätzen hängt von verschiedenen Faktoren ab – bspw. von der Geburten-
rate oder von den Zu- und Wegzügen. Auch der Zuwachs durch die Erschließung von neuen Bauge-
bieten oder die Zuweisungen in der Anschlussunterbringung muss in diesem Zusammenhang beach-
tet werden. In der tatsächlichen Bedarfsplanung schlägt sich der Wegfall der Container ab Mitte 
2026 nieder und ist daher als Unterpunkt „unterjährige Veränderung Plätze“ in den jeweiligen Jah-
ren mit aufgeführt. 
 

Krippe 1 - 2 Jahre 
 

Die geburtenstarken Jahrgänge konnten im Krippenbereich (1 bis 2,9 Jahre) besonders auch durch 
die Einrichtung einer Spielgruppe im Schulhaus in Allensbach und zuletzt durch die Eröffnung des 
Kinderhauses Montessori bereits gut abgefangen werden, wodurch sich der Krippenbedarf bis heute 
gesenkt hat (nicht zuletzt auch, da in der Regel nur ca. 45 – 50 % der Kinder in diesem Alter einen 
Krippenplatz in Anspruch nehmen). Bei wieder steigender Geburtenrate in den Folgejahren ist trotz 
alle dem davon auszugehen, dass langfristig ab 2026 eher 90 Krippenplätze den Bedarf decken. 
 
Im vergangenen Kindergartenbedarfsplan 2023 – 2027 wurde im Jahr 2023 aufgrund der Erfah-
rungswerte der drei vorangegangene Jahre mit insgesamt 73 Geburten gerechnet. Die tatsächliche 
Geburtenzahl beläuft sich nun entgegen dessen auf lediglich 63 Geburten. Diese Differenz wirkt sich 
zahlenmäßig positiv auf die nachfolgenden Jahre im Krippenbereich aus und verdeutlicht, dass die 
jährliche Aktualisierung und neue Betrachtung der Bedarfe essentiell sind. 

 

 
 

Kindergarten 3 - 6 Jahre 
 

Die bereits vielfach erwähnten geburtenstarken Jahrgänge kommen nun im Kindergartenbereich 
(Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren) in den Jahren ab 2023 bis 2028 zum Tragen. Im ersten Jahr 2023 
konnte der Bedarf durch die Einrichtung der Kindergartengruppe in Hegne sowie der Eröffnung des 
Kinderhauses Montessori gedeckt werden. Dies fängt kurzfristig einen Bedarf ab, der sich jedoch 
auch langfristig zu etablieren scheint. Somit ist bereits im Jahr 2025 ein Defizit von ca. 16 Plätzen 
festzustellen. 
 
Mitte des Jahres 2026 tritt zudem durch den Wegfall der Kindergartengruppe im Container ein an-
haltendes Defizit ein.  
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Auch in dieser Darstellung wird von der weiteren Unterbringung der Kindergartengruppe (25 Plätze) 
im Hegner Schulgebäude ausgegangen. 

 
 
9. Übersicht über die Entwicklung der Krippenplätze der Gemeinde Allensbach 

 

Die beschriebenen Veränderungen des Betreuungsangebotes zeichnen sich natürlich auch grafisch 
in der Übersicht über die Entwicklung des Betreuungsangebotes ab. So entfallen im U3-Bereich 
Mitte des Jahres 2026 insgesamt 10 Krippenplätze durch das Mietende der Container im Ackerweg.  
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10. Übersicht über die Entwicklung der Kindergartenplätze der Gemeinde Allensbach  
 

In dieser Darstellung wird mit der weiteren Unterbringung der Kindergartengruppe (25 Plätze) im 
Hegner Schulgebäude gerechnet. Somit entfallen ab Mitte 2026 insgesamt 22 Ü3-Betreuungsplätze 
durch den Wegfall der Container im Ackerweg.  

  

196 196

218 218

289 289 289

267 267 267273
288

305 300
280

270

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Entwicklung Ü3-Bereich

verfügbare Ü3-Plätze Anzahl 3-6 Jährige

+16 +1 
 

-33 -13 -3 -16 
 

Wegfall 22 Kindergartenplätze wg. 
Miet-Ende Container Ackerweg 



11 
 

 
 

Schulbedarfsübersicht 2024/2025 bis 2029/2030 
 
 

1. Aktuelles Schulangebot  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Entwicklung der Gesamtschülerzahl Schuljahr 2011/2012 bis heute  

 
Grundschule Allensbach 

 
 
 
 
 

BÜRGERMEISTERAMT 
ALLENSBACH/BODENSEE 
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Grundschule Hegne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Prognose der Einschulungszahlen Schuljahr 2023/2024 bis 2029/2030  

 
Die nachfolgende Prognose der Einschulungszahlen für die Grundschulen Allensbach und Hegne er-
folgt auf den mit Stand März 2024 vorliegenden Daten der sogenannten Regelkinder (auch Muss-
Kinder genannt).  
 

Ob ein Kind als Muss- oder Kann-Kind gezählt wird, richtet sich nach dem für die Einschulung ent-
scheidenden Stichtag (in Baden-Württemberg 30. Juni), denn dieser Stichtag entscheidet darüber, 
wann ein Kind schulpflichtig wird (§ 73 SchulG BW). Ist ein Kind bis zum Stichtag sechs Jahre alt ge-
worden, ist die Einschulung in die erste Klasse im selben Kalenderjahr vorgesehen (= Muss-Kind).  
 

Kann-Kinder können auf Antrag der Erziehungsberechtigten eingeschult werden, müssen aber noch 
nicht d.h. diese Kinder sind am Stichtag noch keine sechs Jahre alt, vollenden das sechste Lebens-
jahr jedoch bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres.  

 
Grundschule Allensbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø rd. 58 Einschulungen  
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Grundschule Hegne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aktuelle Zahlen der Schulkinderbetreuung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø rd. 17 Einschulungen  
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